
636 Besprechungen und Anzeigen 

4. Rechts- und Verfassungsgeschichte 
t. Allgemeines S. 6)6. 2. Weltlimes Redlt S. 6)6. ). Kirdllidles Redlt S. 6)9. 

Georg M i z k a, "Utrumque Ius" - eine Erfindung der Kanonisten?, ZRG 
Kan. 57 (1971) S. 127-149, untersudlt das Vorkommen des Begriffs "Utrumque 
Ius" im juristismen Quellenmaterial des 12. Jh. und besonders ausführtim bei 
Johannes von Salisbury. Der Begriff begegnet an den vorgeführten Stellen in 
der Bedeutung "göttlimes und weltlimes Remt", ius naturale et morale, ius 
naturale et civile, als Bezeimnung für das römisme und kanonisme Remt (viel­
leimt zum ersten Mal in anglo-normannismem Bereim) und smließlim bei 
Johannes von Salisbury bezogen auf das göttlime Gesetz der Bibel und das gött-
lime und mensmlime Remt der Kirme. Wolfgang Stürner 

Linda F o wIe r, Innocent Uselessness in Civilian and Canonist Thought, 
ZRG Kan. 58 (1972) S. 107-165, untersumt sehr eingehend die remt mannig­
faltigen Kußerungen der Kanonisten und Legistendes 12.-14. Jh. zu der Frage, 
was mit einem Herrsdter zu gesmehen habe, der ohne eigene Smuld wegen 
eines geistigen oder körpertimen Gebremens zeitweise oder dauernd amtsunfähig 
ist: ob er sein Amt abgeben müsse oder ob ihm ein Adiutor beigegeben werden 
solle. Smon zu der Gewohnheit, alten oder kranken Bismöfen Adiutoren an die 
Seite zu stellen, nahmen die Juristen untersmiedtim Stellung, erst remt uneins 
waren sie darüber, ob der König einem Bismof vergleimbar sei, ob er nimt viel­
mehr wie ein Armidiakon nur Temporalia verwalte. Die Studie zeigt, welmen 
Einfluß lehnsremtlime Traditionen und das römisme Remt auf die Entsmeidun­
gen der Juristen ausübten und welme Bedeutung seit Ende des 13. Jh. der Unter­
smied zwismen Erb- und Wahlreimen für sie gewann. - Vielleimt hätten der 
besseren Obersimtlimkeit wegen aus den Einzelanalysen deutlimer die Grund­
tendenzen der Entwiddung herausgehoben werden können. Wolfgang Stürner 

Karl K r o e s c h e I 1, Deutsme Remtsgesd!.imte 2 (1250-1650), rororo 
studium 9, Reinbek b. Harnburg 1973, Rowohlt, 334 S. - Dem oben S. 331 
angezeigten ersten Band ist rasd!. der zweite gefolgt. Er ist mit seiner Misd!.ung 
von Darstellung und Quellentexten genau so angelegt wie sein Vorgänger. In 
anderer Rid!.tung zeigt er ein neues Gesid!.t. Während die Sd!.ilderung der Pe­
riode bis 1250 in zeitlimer Abfolge gegeben wurde, überwiegt jetzt das Syste­
matisme. Vier Fünftel des Bumes gelten dem Spätmittelalter von 1250-1450. 
Es wird vorgeführt in den Abschnitten: Kird!.e und Red!.tswissensmaft: - Stadt 
und Stadtremt - Bauer und Herrsd!.aft: - Fürsten und Reim. Der Einstieg von 
der Kird!.e her und der Aufbau gewissermaßen von unten, so daß das staatlime 
Wesen an den Sd!.luß rückt, verändert in manchem den Einfallswinkel der 
historismen Beleumtung. Erst das letzte Fünftel ist dem Zeitraum von 1450 bis 
1650 gewidmet; er erscheint mehr dem Ausgang des Mittelalters als dem Beginn 
der Neuzeit zugeordnet. Als Bindeglied ist die Rezeption des römisd!.en Red!.ts 
gewählt. Seine durm die Kird!.e sdton seit Jahrhunderten vermittelte Gegen­
wärtigkeit wird stark betont; die Auffassung kulminiert in dem Gedanken, das 
Phänomen der Rezeption sei eigentlich ein sold!.es der Säkularisation. Der 
"Wemseiwirkung von politismer Konzeption und rechtshistorisd!.er Ansmauung• 
gilt durch das ganze Buch hin die besondere Aufmerksamkeit des Verfassers. 
Die oft: amüsanten "Aufhänger• für die einzelnen Kapitel tragen der didaktisch 
schwierigen Situation der Redttsgeschichte in Deutschland Rechnung. Sie dürfen 
indessen nicht darüber hinwegtäuschen, daß dahinter eine fundierte Wissenschaft: 
am- mandtmal eigenwilligen- Werk ist. Hermann Krause 




